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Beschlüsse: 
 

13.10.2014 Stadtvertretung 

003/StV/2014 
03. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
Die Tagesordnungspunkte 17 bis 21 werden zur Aussprache und Beschlussfassung en bloc 
aufgerufen. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt, dass für die Teileinrichtung “Beleuchtung“ der 
Erschließungsanlage Vor dem Wittenburger Tor (von der Tankstelle in Richtung 
Umgehungsstraße bis zur Einmündung der Straße „Am Treppenberg“) 
Straßenausbaubeiträge im Wege der Kostenspaltung nach § 7 Abs. 3 
Kommunalabgabengesetz (KAG M-V) in Verbindung mit § 6 der Ausbaubeitragssatzung der 
Landeshauptstadt Schwerin vom 05. Juli 2013 (ABS) erhoben werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung beschlossen 
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Kostenspaltung für die Teileinrichtung "Beleuchtung" der Erschließungsanlage Vor dem 
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